
Gegenstand und Wesen des Strafverfahrensrechts 
und der Strafverfahrensrechtswissenschaft 
in der Deutschen Demokratischen Republik

1.

1.1. Das Strafrecht bestimmt verbindlich.
Gegenstand und Wesen 
des Strafverfahrensrechts

1.1.1.
Der Klassencharakter 
des Strafverfahrensrechts, 
sein Verhältnis zum Strafrecht 
und zu anderen Rechtszweigen
Das Strafverfahrensrecht der DDR umfaßt 
die Rechtsnormen zur Verwirklichung des 
sozialistischen Strafrechts der DPR. Es re
gelt den Ablauf (Gang) des Strafverfahrens 
zur Aufklärung von Straftaten und zur Fest
stellung und Verwirklichung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit des einer Straftat 
Schuldigen sowie Stellung und Aufgaben 
(Rechte und Pflichten) der Verfahrensbetei
ligten. Es bestimmt die effektivste Form 
für die Anwendung des Strafrechts der 
DDR.

Spezifischer Gegenstand der strafverfahrens
rechtlichen Regelung sind die gesellschaftli
chen Verhältnisse, die im Verlaufe des Straf
verfahrens entstehen. Ihre spezifische Me
thode ist die strenge Prozeßform.

Zwischen Strafverfahrensrecht und Straf
recht besteht damit ein enger Zusammen
hang. Dieser ergibt sich allgemein schon 
daraus, daß beide Rechtszweige Bestand
teile des einheitlichen sozialistischen Rechts- 
systems sind, gleichen Klassencharakter tra
gen und durch die gleichen materiellen 
Lebensbedingungen der sozialistischen Ge
sellschaft bedingt sind. Beide Rechtszweige 
bringen den zum Gesetz gewordenen Wil
len der Arbeiterklasse zum Ausdruck und 
verfolgen gleiche Ziele.1

Der besondere Zusammenhang zwischen 
Strafverfahrensrecht und Strafrecht besteht 
darin, daß das Strafrecht als spezieller 
Rechtszweig die verbindlichen Grundlagen 
für das Strafverfahrensrecht schafft.

welche Handlungen wegen ihrer Gesell
schaftswidrigkeit oder -gefährlichkeit Ver
gehen oder Verbrechen sind und welche 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit anzuwenden sind.1 2 Es legt, ins
besondere in der Präambel und in den Ar
tikeln 1 bis 8 StGB die Grundsätze fest, die 
dem Strafrecht und seiner Verwirklichung 
bei der Bekämpfung und Vorbeugung 
von Straftaten zugrunde liegen. Das 
Strafrecht fixiert also den Kreis der zu ver
folgenden Straftaten,. die anzuwendenden 
Sanktionen sowie rechtspolitische Richt
linien, staatsrechtliche Prinzipien und Lei
tungsverantwortungen für den Kampf der 
sozialistischen Gesellschaft, ihres Staates 
und ihrer Bürger gegen Straftaten. Entspre
chend diesen Grundlagen bestimmt das 
Strafverfahrensrecht die Formen der An
wendung des Strafrechts, der Feststellung 
und Verwirklichung strafrechtlicher Verant
wortlichkeit. Der Klassencharakter des 
Strafverfahrensrechts, sein konsequenter 
Demokratismus und sozialistischer Huma
nismus kommen insbesondere in der in §§ 1 
und 2 StPO formulierten Aufgabenstellung 
zum Ausdruck.

Damit stimmt das Strafverfahren in 
seinem Wesen und in seiner inhaltlichen 
Gestaltung mit dem Strafrecht, seinen 
Grundsätzen, dem Wesen seiner Tatbe
stände und Sanktionen sowie dem Zweck 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
überein.

1 Vgl. IX. Parteitag der SED. Programm der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
Berlin 1976, S. 43; X. Parteitag der SED. Be
richt des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands an den X. Par
teitag der SED. Berichterstatter: E. Hon
ecker, Berlin 1981, S. 119.

2 Vgl. Strafrecht. Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 
Berlin 1978, S. 19.
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